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Arbeiterferien.

IL
Am Schlüsse des ersten Aufsatzes über dieses

Thema, der in der letzten Nummer der « Rundschau

» erschien, stellten wir dem Leser in
Aussicht, ihn mit den Ansichten der Unternehmer und
der Arbeiter selbst über die Ferienfrage vertraut
zu machen. Hier folgt zunächst eine Meinungsäusserung,

die für die Grosszahl der schweizerischen

Industriellen massgebend sein dürfte, die
kürzlich in der « Arbeitgeber-Zeitung » veröffentlicht

wurde.
Wer sich ein ganzes Jahr hindurch redlich

bemüht hat, auf dem anvertrauten Posten seine
Pflicht zu tun, verdient es, für einige Tage oder
Wochen, je nach persönlichem Bedürfnis,
entsprechend der Schwere der beruflichen Anstrengung

und der Eintönigkeit mechanischer Arbeit,
ausspannen und im Kreise der Familie oder an
einem Ferienplätzehen irgendwelcher Güte

ausbrühen zu dürfen. Dieser Ansicht verschliesst sich
heute kein Mensch mehr, und wenige wird es
geben, die ihren Mitarbeitern eine Erholung, wie
sie Ferien bedeuten, nicht von Herzen gönnten.

Leider macht die gute Sitte in Handwerk und
Industrie recht langsame Fortschritte. Das erklärt
sich zunächst daraus, dass viele, vor allem die
altern Arbeiter, an den Gedanken, Ferien zu
machen, noch gar nicht gewöhnt sind, sich vielmehr
mit den weltlichen und den in katholischen Gegenden

recht zahlreichen kirchlichen Festtagen
zufrieden geben, und dass anderseits manche
Unternehmer dem Versuch aus dem Wege gehen, weil
er die Frage der Lohnzahlung während der Ferien
nach sich zieht. Wo man letztere zu lösen sucht,
kommt man zu ganz verschiedenen Ergebnissen,
je nach Grösse und Leistungsfähigkeit des
Betriebes, nach Einkommen und Dienstalter des
Arbeiters. Es ist dem Arbeitgeber durchaus picht

immer zu verargen, wenn er sich scheut, den Lohn
während der Dauer des Urlaubs weiter zu zahlen;
gibt es doch Betriebe, die mit derart geringen
Gewinnchancen arbeiten, dass durch eine Mehrbelastung

die Lust, sie fortzuführen, wegfällt. Wir
reden deshalb heute nur von den Ferien im
allgemeinen und behalten uns für die Frage der
Lohnauszahlung eine zweite Besprechung vor.

Wer immer für Arbeiterferien schwärmt, wird,
wenn er gerecht sein will, einräumen müssen, dass
es vom betriebstechnischen Standpunkt oft garnicht leicht fällt, allen Arbeitern von vornherein
Ferien zh garantieren. Namentlich trifft dies zu
bei Geschäften, in denen wegen ihres geringen
Umfanges das einzelne Individuum eine hohe
Bruchzahl der Gesamtarbeiterschaft ausmacht,
dessen Abwesenheit demnach einen verhältnismässig

bedeutenden Ausfall an der Produktion
zur Folge hat. Wo es sich um gelernte Gesellen,
um Qualitätsarbeiter handelt — und dies is
besonders im handwerksmässig betriebenen
Kleingeschäft der Fall — ist eine Stellvertretung für
die Dauer des Urlaubs gar nicht oder nur unter
Opfern möglich, während der Grossbetrieb mit
dem Heer ungelernter Arbeiter und den
vielköpfigen Berufsuntergruppen um ein
vorübergehendes Ersetzen des einen durch den andern
selten verlegen ist.

Zu diesen mehr technischen kommen
Erwägungen rein opportunistischer Natur. Es ist
selbstverständlich, .dass der Geschäftsinhaber der guten
Sache der Arbeiterferien in einem normalen
Arbeitsjahr ganz anders gegenübersteht als in einem
Kampfjähre. Niemand wird ihm zumuten wollen,
dass er sich im selben Jahr, in welchem alle oder
ein Teil seiner Arbeiter tage- oder wochenlang im
Streik standen, noch zur Bewilligung von Ferien
und dadurch zu einem weitern Produktionsausfall
verstehe. — So verschiebt sich die Frage vom
Standpunkt des einzelnen Betriebes nach Lage
und Umständen.


	...

